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Aufenthaltsbereich verlassen (Asyl) 
 
Sie wollen Ihren zugewiesenen Aufenthaltsbereich vorübergehend verlassen. 
 

Allgemeine Informationen: 
Die Antragstellung muss bei mehr als 3 Tagen mindestens 1 Woche vor dem beabsichtigten 
Verlassen erfolgen.  
 
Voraussetzungen:  
Sie sind meldebehördlich mit Hauptwohnung in Frankfurt (Oder) registriert und besitzen eine 
gültige Aufenthaltsgestattung oder Duldung.  
 
Ein Antrag auf Verlassen des zugewiesenen Aufenthaltsbereiches muss persönlich und 
schriftlich in der Ausländerbehörde gestellt werden:  
 
Stadt Frankfurt (Oder)  
Amt für Öffentliche Ordnung/Ausländerbehörde  
Marktplatz 1  
15230 Frankfurt (Oder) 
 
 

Rechtsgrundlage: 
§ 58 Asylverfahrensgesetz 
 
 

Gebühren: keine 

 


